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I. Beschlussvorlage

Für den Bau der Ortsumfahrung Berngau im Zuge der Kreisstraße NM 44 mit Errichtung eines Kreisverkehrs 
zur Anbindung an die Staatsstraße 2238 hat das Ingenieurbüro Dotzer aus Neumarkt i.d.OPf. für 
Planungsleistungen ein Honorarangebot in Höhe ca. 70.000,00 € (brutto) vorgelegt. Das Angebot beinhaltet 
die Grundleistungen 2 bis 5 nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie 
vermessungstechnische Leistungen mit einem Pauschalbetrag von 2.500,00 € (netto). Das vorläufige 
Honorar beruht auf geschätzte anrechenbare Kosten in Höhe von 1.304.000,00 €. Das endgültige Honorar 
wird nach dem Ergebnis der Ausschreibung abgerechnet.

Die Verwaltung schlägt vor, mit dem Ingenieurbüro Dotzer einen entsprechenden Ingenieurvertrag 
abzuschließen, der im Wesentlichen dem Mustervertrag der HIV-KOM (Handbuch für Ingenieurverträge und 
Vergabe nach VOB im kommunalen Tiefbau) entspricht.

II. Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss stimmt der Vergabe des Planungsauftrags für den 
Bau der Ortsumfahrung Berngau im Zuge der Kreisstraße NM 44 mit Errichtung eines Kreisverkehrs an das 
Ingenieurbüro Dotzer aus Neumarkt i.d.OPf. auf der Grundlage des Honorarangebots vom 25.04.2016 mit 
einem vorläufigen Honorar in Höhe von ca. 70.000,00 € zu.
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem IB Dotzer einen entsprechenden Ingenieurvertrag abzuschließen.


